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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

 
Mit Urteil vom 4. Juni 2008 - I R 84/07 - (BStBl 2009 II S. 187) hat der BFH entschieden, 
dass Steuerpflichtige, die ein bestehendes Wahlrecht zur Vornahme einer Sonderabschreibung 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 4 FördG ausgeübt haben, in den Folgejahren steuerbilanz-
rechtlich unbeschadet einer handelsrechtlichen Zuschreibung nicht auf die einmal in An-
spruch genommene Sonderabschreibung verzichten können, sondern den verminderten Wert-
ansatz fortzuführen haben. Eine Zuschreibung in der steuerlichen Gewinnermittlung sei we-
gen der bestehenden Wertobergrenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG nicht zulässig. 
 
Zu den Auswirkungen dieses Urteils nehme ich im Einvernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder wie folgt Stellung: 
 
Die bestehenden Regelungen in den Einkommensteuerrichtlinien R 6.5 Abs. 2 Satz 5 EStR 
(Zuschüsse für Anlagegüter), R 6.6 Abs. 3 Satz 4 EStR (Übertragung stiller Reserven bei Er-
satzbeschaffung) und R 6b.2 Abs. 1 Satz 2 EStR (Übertragung stiller Reserven), die eine ent-
sprechende Zuschreibung in der steuerlichen Gewinnermittlung fordern, sind dadurch über-
holt. 
 
Die Urteilsgrundsätze sind jedoch nicht auf die Bildung oder Beibehaltung von Rücklagen 
übertragbar, weil die Bewertungsobergrenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG hier nicht an-



 
Seite 2  zuwenden ist. Eine Minderung oder Auflösung der in der Handelsbilanz ausgewiesenen 

Rücklage hat daher auch die Minderung oder Auflösung der in der steuerlichen Gewinner-
mittlung gebildeten Rücklage zur Folge. Insofern wird der Maßgeblichkeitsgrundsatz nicht 
durch einen steuerlichen Bewertungsvorbehalt eingeschränkt (s. Nr. II. 1b) der Urteilsgrund-
sätze). 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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Christoph Weiser 


